Allgemeine Lieferbedingungen der Ensinger GmbH

|. Anwendbarkeit, Geltung, Widerspruch gegen
fremde AGB, Vertragsschluss

1. Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten fir
alle unsere Geschaftsbeziehungen mit unseren Kun-
den, sofern diese Unternehmer ( 14 BGB), eine ju-
ristische Persaon des 6ffentlichen Rechts oder ein &f-
fentlich-rechtliches Sondervermégen sind. Wir lie-
fern und leisten ausschlieRlich auf der Grundlage
dieser Allgemeinen Lieferbedingungen, gleichgliltig
ob es sich im Einzelfall um einen Kauf-, Werk- oder
Werklieferungsvertrag oder ein anderes Vertrags-
verhdltnis handelt. Dies gilt auch fir zukinftige Ge-
schafte. Ensinger schlielt keine Vertrage mit Ver-
brauchern (B2C) im Sinne des EU-Verbraucher-
schutzrechts ab.

2. Mit der Einbeziehung von Allgemeinen Geschafts-
bedingungen unserer Kunden sind wir nicht einver-
standen, auch wenn wir im Einzelfall nicht ausdriick-
lich widersprechen bzw. Lieferungen oder Leistun-
gen durchfihren.

3. Unsere Angebote sind freibleibend und unver-
bindlich, soweit sie nicht als verbindlich ausgewie-
sen werden. Die Bestellung der Ware durch den Kau-
fer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Der Ver-
trag kommt erst mit unserer Auftragsbestatigung
zustande, sofern nicht anderweitig bereits ein
schriftlicher Vertrag geschlossen oder der Auftrag
ohne Bestatigung ausgefihrt worden ist.

\l. Informationen, Technische Unterlagen, Formen
und Werkzeuge, Transportrungen

1. Ubersenden wir dem Kunden technische Unterla-
gen oder sonstige Informationen tber unsere Er-
zeugnisse wie Abbildungen oder technische Zeich-
nungen, so darf der Kunde diese nur fiir den von uns
vorgesehenen Zweck verwenden und Dritten mit
Ausnahme staatlicher Behérden und Cerichte nicht
zuganglich machen.

2. Wir behalten das Eigentum und das Urheberrecht
an solchen Unterlagen. Auf unser Verlangen hat der
Kunde sie unverziiglich und kostenfrei an uns zu-
rickzusenden.

3. Wenn nichts anderes vereinbart ist, bleiben For-
men und andere Werkzeuge auch dann unser Eigen-
tum, wenn der Kunde deren Kosten ibernimmt.

4. Soweit wir fir den Transport von Produkten ei-
gene Rungen verwenden, bleiben diese in unserem
Eigentum und sind vom Kunden an uns zurtickzuge-
ben bzw. getrennt von eigenen Transportmitteln zu
lagern.

l. Materialbeistellung

1. Hat der Kunde Material beizustellen, so ist dieses
auf seine Kosten und Gefahr mit einem angemesse-
nen Mengenzuschlag von mindestens 5 % rechtzei-
tig und in einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern.
2. Stellt der Kunde zu wenig oder mangelhaftes Ma-
terial oder verspatet bei, so tragt er - mit Ausnahme
von Fallen hoherer Gewalt - die hieraus entstehen-
den Mehrkosten einschlieRlich derjenigen aus Ferti-
gungsunterbrechungen.

IV. Preise und Preiserhéhung

1. Sofern unsere Verglitung oder unsere Preise nicht
fest vereinbart sind, sind unsere am Liefertag gilti-
gen Preise maRgebend.

2.Unsere Preise verstehen sich EXW gemadl} In-
coterms 2020 und zuziiglich Umsatzsteuer. Verpa-
ckung, Transport und andere Nebenleistungen
(etwa Zolle) werden gesondert berechnet.

3. Bei Anschlussauftragen sind wir an die Preisver-
einbarungen fir vorangehende Auftrdge nicht ge-
bunden.

4, Werden Teillieferungen innerhalb bestimmter
Zeitrdume oder zu bestimmten Terminen oder auf
Abruf des Kunden vereinbart, so sind wir bei spater
als vier Monate nach Vertragsabschluss auszufiih-
renden Lieferungen berechtigt, den vereinbarten
Preis in dem MaRe zu erhohen, in welchem wir un-
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sere Preise fir derartige Lieferungen oder Leistun-
gen seit Abschluss des Vertrages allgemein erhéht
haben.

5. Sofern wir den Auftrag des Kunden nicht inner-
halb eines Jahres seit Erteilung ausfiihren, diese Ver-
zogerung nicht auf von uns zu vertretende Um-
stande zurlckzufihren ist und wir unsere Preise in
der Zeit zwischen Auftragserteilung und Ausfiih-
rung allgemein erhoht haben, sind wir berechtigt,
den mit dem Kunden vereinbarten Preis in gleichem
Male zu erhohen.

V. Aufrechnung und Zuriickbehaltung

Der Kunde darf gegen unsere Forderungen aus die-
sem Vertrag nur mit unbestrittenen oder rechtskraf-
tig festgestellten Forderungen aufrechnen oder ein
Zurlckbehaltungsrecht geltend machen.

VL. Leistungszeit, Verzug, Erfiillungsort, Teilleis-

tungen

1. Die Lieferfristen beginnen erst, wenn wir uns mit
dem Kunden tber samtliche Einzelheiten der Aus-
fihrung und alle Bedingungen des Geschafts geei-
nigt haben. Lieferfristen beginnen nicht vor Eingang
der vom Kunden beizustellenden Materialien und
Werkstoffe und der vom Kunden beizubringenden
Unterlagen, Genehmigungen und technische Anga-
ben und der Freigabe durch den Kunden. Ein verein-
barter Liefertermin verschiebt sich um die Zeit-
spanne, um die diese Voraussetzungen verspatet
eintreten.

2. Verspatet sich unsere Leistung, so geraten wir
dennoch nicht in Verzug, solange dies auf Umstande
beruht, die wir bei billiger Weise zu erwartender
Sorgfalt nicht voraussehen und verhiiten konnten
und durch zumutbaren MaRnahmen nicht tberwin-
den kénnen.

3. Erflllungsort fir unsere Lieferungen und Leistun-
gen ist Nufringen.

4, Wir sind zu Teilleistungen berechtigt.

VII. Gefahrtragung, Versand und Entgegennahme
1. Die Gefahr geht gemaR den Bestimmungen der In-
coterms 2020 fir FCA am jeweiligen Ensinger Verla-
deort Uber. Dies gilt auch dann, wenn wir die Versen-
dungskosten oder die Anfuhr tibernehmen. Wir sind
nicht verpflichtet, die Ware gegen Transportschaden
zu versichern.

2. Angelieferte Gegenstdnde sind, auch wenn sie
Mdngel aufweisen, vom Kunden unbeschadet seiner
Rechte entgegenzunehmen.

3. Verpackung wird nach MalRgabe des Verpa-
ckungsgesetzes zurtickgenommen; Verpackungen
bei internationalen Lieferungen auRerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland sind davon ausgenommen
und werden nicht zurickgenommen.

V. Transportschiden

Der Kunde hat die durch Transport entstandenen
Beschadigungen sowie Verluste unverziglich anzu-
zeigen und die Sendung zur alsbaldigen Besichti-
gung unverdndert liegen zu lassen. Dies gilt auch
dann, wenn sich ein Transportschaden erst beim
Auspacken der Ware oder spdter zeigt.

IX. Mdngelriige und Gewshrleistung

1. Der Kunde kommt seinen Pflichten nach § 377 HGB
nach.

2. Wir haften dafur, dass die Ware die vereinbarte
Beschaffenheit hat. Als Beschaffenheit der Ware
gilt nur die jeweilige Produktbeschreibung/Spezifi-
kation wie vereinbart. Sofern nicht ausdrticklich ver-
einbart, stehen wir insbesondere nicht dafir ein,
dass sich die Ware fiir die vom Kunden beabsichtigte
Verwendung eignet.

3. Ist unsere Leistung bei Gefahriibergang mangel-
haft, so erfullen wir nach, und zwar nach unserer
Wahl durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung
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einer mangelfreien Sache im Tausch gegen die man-
gelhaft gelieferte Sache. Ersetzte Teile werden un-
ser Eigentum.

4. Anspriiche auf Schadensersatz bzw. Ersatz ver-
geblicher Aufwendungen bestehen auch bei Man-
geln nur nach MaRgabe von Abschn. X. und sind im
Ubrigen ausgeschlossen.

X. Schadensersatz und Verjihrung

1. Soweit sich aus Individualabreden oder diesen All-
gemeinen Lieferbedingungen einschlieflich der
nachfolgenden Bestimmungen nichts anders ergibt,
haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen
und auRervertraglichen Pflichten nach den gesetzli-
chen Vorschriften, jedoch in der Hohe beschrankt auf
den Wert der fehlerhaften oder fehlenden Ware.

2. Auf Schadensersatz haften wir - gleich aus wel-
chem Rechtsgrund - im Rahmen der Verschuldens-
haftung bei Vorsatz und grober Fahrldassigkeit. Bei
einfacher Fahrlassigkeit haften wir vorbehaltlich ei-
nes milderen Haftungsmalstabs nach gesetzlichen
Vorschriften (z.B. fiir Sorgfalt in eigenen Angelegen-
heiten) nur

a) fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des
Kérpers oder der Gesundheit,

b) fiir Schaden aus der nicht unerheblichen Verlet-
zung einer wesentlichen Vertragspflicht (d.h. einer
Verpflichtung, deren Erfillung die ordnungsgemaRe
Durchftihrung des Vertrags tberhaupt erst ermog-
licht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmaRig vertraut und vertrauen darf); in diesem
Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
dens begrenzt.

3. Die sich aus Ziff. 1und 2 ergebenden Haftungsbe-
schrankungen gelten auch bei Pflichtverletzungen
durch bzw. zugunsten von Personen, deren Ver-
schulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu ver-
treten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie fiir
die Beschaffenheit der Ware tibernommen haben
und fur Anspriiche des Kunden nach dem Produkt-
haftungsgesetz.

4. Abweichend von §y 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB betragt
die allgemeine Verjahrungsfrist fiir Anspriiche aus
Sach- und Rechtsmadngeln ein Jahr ab Ablieferung.
Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die
Verjahrung mit der Abnahme. Handelt es sich bei der
Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die
entsprechend ihrer blichen Verwendungsweise fir
ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Man-
gelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), betrdgt die
Verjahrungsfrist gem. der gesetzlichen Regelung
funf Jahre ab Ablieferung () 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB).
Unberiihrt bleiben auch weitere gesetzliche Sonder-
regelungen zur Verjdhrung (insb. § 438 Abs. 1 Nr. 1,
Abs. 3, §§ 444, 479 BGB).

5. Die Verjahrungsfristen gem. Ziff. 4 gelten auch
flr vertragliche und auRervertragliche Schadenser-
satzanspriche des Kunden, die auf einem Mangel
der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der
regelmaRigen gesetzlichen Verjghrung (§ 195, 199
BGB) wiirde im Einzelfall zu einer kiirzeren Verjah-
rung fuhren. Schadensersatzanspriiche des Kunden
gem. Ziff. 25.7und S. 2 a. sowie nach dem Produkt-
haftungsgesetz verjaghren jedoch ausschlieRlich
nach den gesetzlichen Verjahrungsfristen.

XI. Riicktritt und Abtretung

1. Leisten wir trotz Falligkeit nicht oder - mit Aus-
nahme eines Mangels unserer Lieferung oder Leis-
tung - nicht vertragsgemaf, so kann der Kunde uns
eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacher-
flllung bestimmen. Die Frist muss uns die Vollen-
dung der bereits in Angriff genommenen Leistung
ermoglichen; regelmaRig darf die Frist zwei Wochen
nicht unterschreiten. Erbringen wir die Leistung oder
Nacherftllung dennoch nicht in angemessener Frist,
kann der Kunde vom Vertrag zuriicktreten. Dies gilt
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nicht, wenn die Leistung oder Nichterftllung aus von
uns nicht zu vertretenden Umstdnden unterbleibt.
2. Verschlechtern sich die Vermogensverhdltnisse
des Kunden wesentlich, wird gegen ihn Insolvenzan-
trag gestellt oder das Insolvenzverfahren eréffnet,
so sind wir zum Racktritt vom Vertrag berechtigt.
3. Der Kunde kann seine Rechte aus diesem Vertrag
ohne unsere Zustimmung nur an Versicherer abtre-
ten und nur soweit diese fur den vom Kunden gel-
tend gemachten Schaden aufkommen. §y 354 a HGB
bleibt unberihrt.

XIl. Sicherung

1. Wir behalten uns das Eigentum an den von uns ge-
lieferten Waren bis zur vollstandigen Bezahlung des
Preises und aller sonstigen Forderungen aus der Ge-
schaftsverbindung mit dem Kunden vor.

2. Eine Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware
durch den Kunden erfolgt unentgeltlich fir uns,
ohne dass wir hieraus verpflichtet werden; die neue
Sache wird unser Eigentum. Bei Verarbeitung mit
anderen, nicht dem Kunden gehérenden Waren er-
werben wir Miteigentum an der neuen Sache nach
dem Verhdltnis des Wertes der Vorbehaltsware zum
Wert der anderen Waren; bei Verbindung, Vermi-
schung und Vermengung mit anderen Waren erwer-
ben wir Miteigentum entsprechend den gesetzli-
chen Bestimmungen. Erwirbt der Kunde durch Ver-
bindung, Vermischung oder Vermengung Alleinei-
gentum, so Ubertragt er uns schon jetzt das Mitei-
gentum nach dem Verhdltnis des Wertes der Vorbe-
haltsware zum Wert der anderen Ware im Zeitpunkt
der Verbindung, Vermischung oder Vermengung.
Der Kunde hatin varstehenden Fallen die in unserem
Eigentum oder Miteigentum stehende Sache, die
ebenfalls Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgen-
den Bestimmungen ist, unentgeltlich zu verwahren.
3. Die aus einer Weiterverauflerung der Vorbehalts-
ware entstehenden Forderungen tritt der Kunde
schon jetzt in Héhe des Wertes der Vorbehaltswarte
mit allen Nebenrechten an uns ab. Entsprechendes
gilt, wenn die Vorbehaltsware als wesentlicher Be-
standteil in das Grundstiick eines Dritten eingebaut
wird. Steht die Vorbehaltsware in unserem (Mit-)Ei-
gentum, so werden die Forderungen in Héhe des Be-
trags abgetreten, der dem Wert unseres Anteils am
Cesamtwert entspricht. Die Vorausabtretung er-
streckt sich auch auf eine etwaige Saldoforderung
aus laufender Rechnung. Der Kunde ist zur Einzie-
hung der Forderung ermachtigt.

4. Solange der Kunde seinen Verpflichtungen ge-
gentber uns nachkommt, ist er berechtigt, (iber die
Vorbehaltsware im ordentlichen Geschaftsgang und
unter Eigentumsvorbehalt zu verfligen, soweit die
Forderungen nach Ziff. 3 wirksam bergehen. Au-
Rergewohnliche Verfiigungen wie Verpfandungen,
Sicherungstbereignungen und jegliche Abtretungen
sind unzuldssig. Zugriffe Dritter auf die Vorbehalts-
ware oder abgetretene Forderungen, insbesondere
Pfandungen, sind uns unverziglich mitzuteilen.

5. Gerat der Kunde mit einer uns geschuldeten Zah-
lung langer als eine Woche in Verzug oder gerdt erin
Vermdogensverfall, stellt er insbesondere seine Zah-
lungen ein, so werden unsere Forderungen sofort
fallig und jeglicher Zahlungsaufschub endet. In die-
sen Fallen sind wir befugt, die Vorbehaltsware an
uns zu nehmen und die Einziehungsermachtigung
zu widerrufen. Der Kunde ist - unter Ausschluss von
Zurlckbehaltungsrechten - zur Herausgabe ver-
pflichtet. Die Riicknahme und die Pfandung der Vor-
behaltsware durch uns gelten nicht als Ricktritt
vom Vertrag. Samtliche Kosten der Riicknahme und
der Verwertung tragt der Kunde; wir sind zum frei-
handigen Verkauf berechtigt. Auf Verlangen hat uns
der Kunde unverztglich eine Aufstellung tber die an
uns nach Mallgabe von Ziff. 3 abgetretenen Forde-
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rungen sowie alle weiteren zur Geltendmachung un-
serer Rechte erforderlichen Auskiinfte und Unterla-
gen zu Ubermitteln und dem Schuldner die Abtre-
tung anzuzeigen.

6. Wir verpflichten uns zur Freigabe von Sicherhei-
ten nach unserer Wahl, soweit der realisierbare Wert
die Summe unserer Forderung aus der Geschafts-
verbindung um mehr als 15 % lbersteigt.

7.1st der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung
nach dem Recht des Landes, in dem sich die Ware
befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentums-
vorbehalt oder der Abtretung in diesem Land am
nachsten kommende Sicherheit als vereinbart. Ist
hiernach die Mitwirkung des Kunden erforderlich,
hat er alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur
Begriindung und Erhaltung solcher Rechte erforder-
lich sind.

Xll. Schutzrechte

Haben wir nach Zeichnungen, Modellen, Mustern
oder unter Verwendung von beigestellten Teilen des
Kunden zu leisten, so steht dieser dafir ein, dass
hierdurch Schutzrechte Dritter nicht verletzt wer-
den. Der Kunde stellt uns von etwaigen Anspriichen
Dritter wegen Verletzung von Schutzrechten frei
und ersetzt uns den entstandenen Schaden sowie
unsere Kosten und Aufwendungen. Wird dem Kun-
den und/oder uns die Herstellung oder Lieferung
von einem Dritten unter Berufung auf ein Schutz-
recht untersagt, sind wir auch ohne ndhere Priifung
der Rechtslage berechtigt, die Arbeiten einzustellen.
XIV. Compliance, Datenschutz

1. Wir haben einen Verhaltenskodex, der im Internet
auf unserer Homepage abrufbar ist. Wir sind nicht
verpflichtet, dartiber hinausgehende Compliance-
Regelungen unserer Kunden einzufiihren.

2. Der Kunde sichert zu, keine Handlungen oder Un-
terlassungen zu begehen, die unabhdngig von der
Beteiligungsform zu einer ordnungs- oder straf-
rechtlichen Ahndung, insbesondere wegen Korrup-
tion oder VerstoR gegen Kartell- und Wettbewerbs-
recht, vom Kunden, von beim Kunden beschaftigten
Personen oder von durch den Kunden beauftragten
Dritten fiihren kénnen (nachfolgend als , VerstoR"
oder ,VerstoRe" bezeichnet). Der Kunde ist verant-
wortlich, die zur Vermeidung von VerstoRRen geeig-
neten MaRnahmen zu ergreifen. Hierzu wird der
Kunde insbesondere die bei ihm beschaftigten Per-
sonen oder durch ihn beauftragten Dritten entspre-
chend verpflichten und im Hinblick auf die Vermei-
dung von VerstolRen umfassend schulen.

3. Der Kunde verpflichtet sich, auf unser schriftliches
Verlangen, ber die vorgenannten Malnahmen
Auskunft zu erteilen, insbesondere tiber deren Inhalt
und Umsetzungsstand. Hierzu wird der Kunde einen
von uns zur Verfligung gestellten Fragebogen zu
Zwecken der Selbstauskunft vollstandig und wahr-
heitsgemdl beantworten sowie uns damit in Zu-
sammenhang stehende Dokumente zur Verfligung
stellen.

4. Der Kunde wird uns unverziglich tber einen Ver-
stol} oder tber die Einleitung behordlicher Ermitt-
lungsverfahren wegen eines VerstolRes unterrich-
ten. Dartber hinaus sind wir berechtigt, bei Hinwei-
sen auf einen Verstold durch den Kunden schriftlich
Auskunft tber den Verstold und die ergriffenen
Malnahmen zu deren Abstellung und zuktinftigen
Vermeidung, sowie die sofortige Unterlassung zu
verlangen.

5. Im Fall eines VerstoRes gegen eine der vorstehen-
den Regelungen sind wir berechtigt, vom Kunden die
sofortige Unterlassung und die Erstattung aller
durch den Verstol} bei uns entstandenen Schaden zu
verlangen und / oder die Einzelvereinbarungen ohne
Einhaltung einer Kindigungsfrist aus wichtigem
Grund schriftlich zu kiindigen. Der Kunde wird uns
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von allen Inanspruchnahmen Dritter und Verbind-
lichkeiten gegentiber Dritten vollumfdnglich freistel-
len, die uns aus einer Verletzung einer der vorge-
nannten Pflichten seitens des Kunden, seiner Kun-
den oder der jeweils eingesetzten Nachunternehmer
entstehen.

6. Im Falle eines Verstolles gegen Kartellrecht wie z.
B. bei Preis-, Submissions-, Mengen-, Quoten-, Ge-
biets- oder Kundenabsprachen durch den Kunden,
betragt die Hohe des Schadensersatzes 15 % des
Nettoumsatzes, der mit kartellbefangenen Produk-
ten oder Leistungen an den Kunden mit uns getatigt
wurde, bevor wir von dem Verstol} Kenntnis erlangt
haben. Der Nachweis eines Schadens in geringerer
Hohe oder des Nichtvorliegens eines Schadens durch
den Kunden bleibt hiervon unberihrt. Dies betrifft
auch die Geltendmachung eines héheren Schadens
sowie sonstiger vertraglicher oder gesetzlicher An-
spriiche durch uns.

7.Ensinger erhebt und speichert die fur die Ge-
schaftsabwicklung notwendigen Daten des Kunden.
Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten
des Kunden beachtet Ensinger die gesetzlichen
Bestimmungen. Einzelheiten ergeben sich aus der
Datenschutzerklarung der Ensinger CmbH die unter
Datenschutzerklarung abgerufen werden kann.

XV. Geheimhaltung

1. Der Kunde wird die ihm von uns als geheimhal-
tungsbedurftig Uberlassenen Informationen wie
etwa Zeichnungen, Unterlagen, Erkenntnisse, Mus-
ter, Fertigungsmittel, Modelle, Datentrager usw. ge-
heim halten, Dritten nicht chne unsere schriftliche
Zustimmung zugdnglich machen und nicht fir an-
dere als die von uns bestimmten Zwecke verwen-
den. Dies gilt entsprechend fur Vervielfaltigungen.
Diese Verpflichtung gilt nicht fir Informationen, die
ihm bei Empfang bereits berechtigter Weise ohne
Verpflichtung zur Geheimhaltung bekannt waren
oder danach berechtigter Weise ohne Verpflichtung
zur Geheimhaltung bekannt werden, die - ohne Ver-
tragsverletzung durch eine der Parteien - allgemein
bekannt sind oder werden oder fur die ihm schrift-
lich die Erlaubnis zu einer anderweitigen Nutzung er-
teilt worden ist. Der Kunde darf ohne unsere vorhe-
rige schriftliche Zustimmung nicht mit seiner Ge-
schaftsbeziehung zu uns werben.

2. Wir behalten uns das Eigentum und alle sonstigen
Rechte (z.B. Urheberrechte) an den von uns zur Ver-
fligung gestellten Informationen vor. Vervielfalti-
gungen ddrfen nur nach unserer vorherigen schriftli-
chen Zustimmung angefertigt werden. Die Verviel-
fdltigungen gehen mit ihrer Herstellung in unser Ei-
gentum Uber. Es gilt hiermit zwischen dem Kunden
und uns als vereinbart, dass der Kunde die Verviel-
faltigungen fir uns verwahrt. Der Kunde hat die ihm
zur Verfiigung gestellten Unterlagen und Gegen-
stande sowie Vervielfaltigungen davon auf seine
Kosten sorgfaltig zu verwahren, zu pflegen und zu
versichern und auf unser Verlangen hin jederzeit
herauszugeben bzw. zu vernichten. Ein Zuriickbe-
haltungsrecht, gleich aus welchem Grund, steht ihm
nicht zu. Die vollstandige Rickgabe bzw. Vernich-
tung ist schriftlich zu bestatigen.

3. Bei einem Verstol} gegen die Verpflichtungen aus
diesem Abschnitt wird fur jeden Fall der Zuwider-
handlung sofort eine Vertragsstrafe in Hohe von €
25.000 fallig. Dem Kunden bleibt vorbehalten, die
Angemessenheit der Hohe der Vertragsstrafe ge-
richtlich feststellen zu lassen. Etwa gezahlte Ver-
tragsstrafen sind auf Schadensersatzanspriiche an-
zurechnen.

XVI. Rechtswahl, Gerichtsstand, Vertragssprache
1. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und
der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirk-
sam sein oder werden, so wird dadurch die Gultigkeit
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der Bedingungen im Ubrigen nicht beriihrt. Die Ver-
tragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Be-
stimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg
maoglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.
2. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Kol-
lisionsrechts und des Ubereinkommens der verein-
ten Nationen tber Vertrage tber den internationa-
len Warenkauf (CISG).

3. Fur alle Streitigkeiten, die sich mittelbar oder un-
mittelbar aus Vertragsverhaltnissen ergeben, denen
diese Allgemeinen Lieferbedingungen zugrunde lie-
gen, ist Nufringen ausschlieRlicher Gerichtsstand.
Fur Klagen gegen den Kunden ist auRerdem das Ge-
richt am Sitz des Kunden értlich zustandig.

4. Die ladungsfahige Anschrift und die Anschrift von
Ensinger flir Beanstandungen und sonstige Willens-
erklarungen lautet:

Ensinger GmbH,

Rudolf-Diesel-Stralte 8

71154 Nufringen

Deutschland

Tel. +497032 8190

Fax +49 7032 813100

am@ensingerplastics.com

Registergericht:  Amtsgericht  Stuttgart, HRB
241486

Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE145 163 194
Geschaftsfihrer: Ralph Pernizsak, Bjorn

Schneekloth

XVIl. Zusatzbestimmungen Filament-Web-5hop
1. Das im Ensinger Filament-Web-Shop prdsentierte
Warensortiment ist freibleibend und stellt lediglich
eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden
dar, Waren zu bestellen. Technische sowie sonstige
Anderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren
vorbehalten.

Aus diesem Warensortiment kénnen Artikel ausge-
wahlt, in einem Warenkorb vorgemerkt und bei
Ensinger bestellt werden. Vor dem Absenden der
Bestellung erhalt der Kunde die Mdglichkeit, samtli-
che Angaben (z.B. Artikelbezeichnung, Artikel-
menge, Name, Anschrift, Zahlungsart) nochmals zu
prifen und ggf. zu dndern. Erst mit Anklicken des
Feldes , Zahlungspflichtig bestellen” gibt der Kunde
gegentber Ensinger ein verbindliches Angebot zum
Abschluss eines Kaufvertrages ab. Der Zugang der
Bestellung des Kunden wird per E-Mail unverziiglich
bestatigt (Zugangsbestdtigung). Die Zugangsbe-
statigung stellt keine Annahme des Angebotes dar.
Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn
die bestellte Ware an den Kunden versendet wird.
Nach dem Versand der Ware erhalt der Kunde per E-
Mail eine Versandbestdtigung, welcher die Rech-
nung beigefiigt ist.

2.Den Inhalt seiner Bestellung kann der Kunde
ebenfalls unmittelbar nach Abgabe seiner Bestel-
lung abspeichern oder ausdrucken und im Ubrigen
unter ,Profil” einsehen. Die Vertragshestimmungen
einschlielllich dieser Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen und der Widerrufsbelehrung werden dem
Kunden aufterdem mit der Zugangsbestatigung zur
Verfligung gestellt. Hat der Kunde als Gast seine Be-
stellung ausgefihrt und kein personliches Benutzer-
konto erstellt, kann der Vertragstext vom Kunden
nach Absendung seiner Bestellung nicht mehr tiber
die Internetseite von Ensinger abgerufen werden.

3. Versandkosten im Online-Shop: Fir den Versand
fallen fir den Kunden Versandkosten an, deren
Hohe sich nach Zielland des Lieferortes unterschei-
det. Die aktuellen Versandkosten pro Zielland finden
Sie hier Versandkosteniibersicht. Die Kosten fiir den
Versand werden dem Kunden vor Abgabe seiner Be-
stellung angezeigt.

Diese Lieferbedingungen gelten fr die Ensinger GmbH, Hauptsitz Rudolf-Diesel-Str. 8, 71154 Nufringen, Deutschland und ihre Niederlassungen.

4. Sollte eine Versendung in mehreren Teillieferun-
gen erfolgen, werden die Versandkosten nur einmal
berechnet.

5. Im Online-Shop kann der Kunde den Kaufpreis per
Kreditkarte oder PayPal bezahlen. Bei Zahlung per
Kreditkarte und PayPal entspricht der Zahlungszeit-
punkt dem Zeitpunkt der Bestellung. Bei einer Nut-
zung des Zahlungsdienstleisters "PayPal" erfolgt die
Zahlungsabwicklung tiber PayPal (Europe) S.ar.l. et
Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedin-
gungen, einsehbar unter www.paypal.com. Dies
setzt u. a. voraus, dass der Kunde ein PayPal-Konto
eroffnet bzw. bereits tiber ein solches Konto verfiigt.
Im Fall einer Zurtickweisung der Kreditkartenabbu-
chung verpflichtet sich der Kunde, nach Erhalt der
Leistung innerhalb von 10 Tagen den Preis zzgl.
eventuell angefallener Kosten zu zahlen. Zu diesen
Kosten gehdren u.a. die Kosten, die aufgrund des
Widerrufs der Kreditkartenabbuchung entstehen.
Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so ist Ensin-
ger berechtigt, Verzugszinsen in Hohe von 5 Pro-
zentpunkten tber dem von der Europdischen Zent-
ralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. zu
fordern. Falls Ensinger ein héherer VVerzugsschaden
nachweisbar entstanden ist, ist Ensinger berechtigt,
diesen geltend zu machen. Der Kunde stimmt hier-
mit zu, dass Ensinger berechtigt ist, die Rechnung
als elektronische Rechnung (Rechnung, die in einem
elektronischen Format ausgestellt und empfangen
wird, z.B. als PDF-Dokument) per E-Mail an den Kun-
den zu senden. Ensinger kann nach eigenem Ermes-
sen die Rechnung auch auf Papier an den Kunden
ubersenden.

XVIll. Zusatzbestimmungen Bestellplattform Fer-
tigteile Halbzeuge

1. Vertragsangebote von Ensinger sind freibleibend.
2. Der Kunde kann den Webshop nur nach einer er-
folgreichen Registrierung verwenden.

3. Der Kunde kann ein Angebot bei Ensinger anfra-
gen, indem er seine Konstruktionsplane (CAD-Datei
und PDF) im Webshop des Anbieters hochlddt und
sein Bauteil seinen Vorgaben entsprechend konfigu-
riert (beispielsweise bzgl. Material, Anzahl der Ge-
winde, Anzahl der Passungen, Lieferzeitpunkt,
Stiickzahl). AnschlieRend berechnet der Algorith-
mus die Kosten und zeigt im Webshop einen Preis
an, welcher bei einem Vertragsschluss mit Ensinger
zustande kame.

4. Der Kunde kann dieses Bauteil uber den Button
JAuswdhlen” in einem so genannten Warenkorb
sammeln. Uber den Button , Angebot anfragen* gibt
er einen verbindlichen Antrag zur Fertigung und zum
Kauf der im Warenkorb befindlichen Bauteile ab. Vor
Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten
jederzeit andern und einsehen. Der Antrag kann je-
doch nur abgegeben und tbermittelt werden, wenn
der Kunde bei seiner Registrierung durch Anwdhlen
der Box ,Akzeptieren der Allgemeinen Geschdftsbe-
dingungen" diese Vertragsbedingungen akzeptiert
und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat.

5. Ensinger schickt daraufhin dem Kunden eine au-
tomatische Empfangsbestatigung per E-Mail zu, in
welcher die Bestellung, inklusive der Bezeichnungen
der Ubermittelten Dateien, nochmals aufgefiihrt
wird und die der Kunde tber die Funktion ,Drucken”
ausdrucken kann. Die automatische Empfangsbe-
statigung dokumentiert lediglich, dass die Bestel-
lung des Kunden bei Ensinger eingegangen ist und
stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag
kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerkla-
rung durch Ensinger zustande, die mit einer geson-
derten E-Mail (Auftragsbestatigung) versandt wird.
In dieser E-Mail oder in einer separaten E-Mail, je-
doch spatestens bei Lieferung der Ware, wird der
Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und

Fur Rechtsgeschafte mit Auslandsgesellschaften der Ensinger Gruppe finden die dort giiltigen Lieferbedingungen Anwendung.

Ensinger ce

Auftragsbestatigung) dem Kunden von uns auf ei-
nem dauerhaften Datentrdger (E-Mail oder Papier-
ausdruck) zugesandt (Vertragsbestatigung). Der
Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschut-
zes gespeichert.

6. Sollte in der Annahmeerkldrung ein anderer Preis
angegeben sein, als im Webshop berechnet, so gilt
der Antrag des Kunden als abgelehnt, verbunden
mit einem neuen Angebot von Ensinger. Sofern der
Kunde Kaufmanni.S.d. HGB ist, gilt dieses neue An-
gebot als angenommen, sofern Ensinger nicht bin-
nen einer Woche die Ablehnung zugegangen ist.

7. Anderungen der Konstruktion, der Werkstoff-
wahl, der Spezifikation und der Bauart behdlt sich
der Anbieter auch nach Absendung einer Auftrags-
bestatigung vor, sofern diese Anderungen weder der
Auftragsbestatigung noch der Spezifikation des
Kunden widersprechen. Der Kunde wird sich dartiber
hinaus mit dariiberhinausgehenden Anderungsvor-
schldgen des Anbieters einverstanden erklaren, so-
weit diese flir den Kunden zumutbar sind.

8. Es bestehen die folgenden Lieferbeschrankun-
gen: Ensinger liefert nur an Kunden, die ihren ge-
wohnlichen Aufenthalt (Rechnungs- und Lieferad-
resse) in einem der nachfolgenden Lander haben
undim selben Land eine Lieferadresse angeben kén-
nen: Deutschland, Osterreich, Schweiz und Frank-
reich.

9. Ein Widerrufsrecht steht dem Kunden gemal
312g Abs. 2 Nr. 1 BGB selbst dann nicht zu, wenn die-
ser Verbraucher ist, da es sich in allen Fallen um Ver-
trdge zur Lieferung von Waren, die nicht vargefertigt
sind und flr deren Herstellung eine individuelle Aus-
wahl oder Bestimmung durch den Kunden malRlgeb-
lich ist oder die eindeutig auf die personlichen Be-
dirfnisse des Kunden zugeschnitten sind, handelt.
10. Im Falle von Kleinbestellungen bis einschlieRlich
1.000 € netto kommt der Kaufvertrag unmittelbar
zustande, sobald der Button , kostenpflichtig bestel-
len" durch den Kunden betatigt wird. Eine separate
Angebotsannahmeerkldrung durch Ensinger per E-
Mail erfolgt in diesen Fallen nicht. Der Kunde erhalt
stattdessen eine automatisierte Auftragsbestdti-
gung.

11. Ein Vertrag kommt nicht zustande, soweit sich
die Anfrage des Vertragspartners auf die Herstel-
lung von Waffen, Waffenteilen oder sonstigen ver-
botenen Produkten/ Materialien bezieht und der
Vertragspartner darlber Ensinger nicht gesondert
informiert hat. Sollte Ensinger hiervon erst im Laufe
des Produktionsprozesses Kenntnis erhalten, wird
die Produktion sofort beendet. Der Vertragspartner
hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Lieferung
des Produktes und ist der Ensinger zum Ersatz
samtlicher entstandener Kosten verpflichtet.

Stand: Juli 2026



	I.  Anwendbarkeit, Geltung, Widerspruch gegen fremde AGB, Vertragsschluss
	1.  Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden, sofern diese Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind. Wir liefe...
	2.  Mit der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen unserer Kunden sind wir nicht einverstanden, auch wenn wir im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprechen bzw. Lieferungen oder Leistungen durchführen.
	3.  Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, soweit sie nicht als verbindlich ausgewiesen werden. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Der Vertrag kommt erst mit unserer Auftragsbestätigung zusta...

	II.  Informationen, Technische Unterlagen, Formen und Werkzeuge, Transportrungen
	1.  Übersenden wir dem Kunden technische Unterlagen oder sonstige Informationen über unsere Erzeugnisse wie Abbildungen oder technische Zeichnungen, so darf der Kunde diese nur für den von uns vorgesehenen Zweck verwenden und Dritten mit Ausnahme staa...
	2.  Wir behalten das Eigentum und das Urheberrecht an solchen Unterlagen. Auf unser Verlangen hat der Kunde sie unverzüglich und kostenfrei an uns zurückzusenden.
	3.  Wenn nichts anderes vereinbart ist, bleiben Formen und andere Werkzeuge auch dann unser Eigentum, wenn der Kunde deren Kosten übernimmt.
	4.   Soweit wir für den Transport von Produkten eigene Rungen verwenden, bleiben diese in unserem Eigentum und sind vom Kunden an uns zurückzugeben bzw. getrennt von eigenen Transportmitteln zu lagern.

	III.  Materialbeistellung
	1.   Hat der Kunde Material beizustellen, so ist dieses auf seine Kosten und Gefahr mit einem angemessenen Mengenzuschlag von mindestens 5 % rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern.
	2.  Stellt der Kunde zu wenig oder mangelhaftes Material oder verspätet bei, so trägt er – mit Ausnahme von Fällen höherer Gewalt – die hieraus entstehenden Mehrkosten einschließlich derjenigen aus Fertigungsunterbrechungen.

	IV.  Preise und Preiserhöhung
	1.  Sofern unsere Vergütung oder unsere Preise nicht fest vereinbart sind, sind unsere am Liefertag gültigen Preise maßgebend.
	2.  Unsere Preise verstehen sich EXW gemäß Incoterms 2020 und zuzüglich Umsatzsteuer. Verpackung, Transport und andere Nebenleistungen (etwa Zölle) werden gesondert berechnet.
	3.  Bei Anschlussaufträgen sind wir an die Preisvereinbarungen für vorangehende Aufträge nicht gebunden.
	4.  Werden Teillieferungen innerhalb bestimmter Zeiträume oder zu bestimmten Terminen oder auf Abruf des Kunden vereinbart, so sind wir bei später als vier Monate nach Vertragsabschluss auszuführenden Lieferungen berechtigt, den vereinbarten Preis in ...
	5.  Sofern wir den Auftrag des Kunden nicht innerhalb eines Jahres seit Erteilung ausführen, diese Verzögerung nicht auf von uns zu vertretende Umstände zurückzuführen ist und wir unsere Preise in der Zeit zwischen Auftragserteilung und Ausführung all...

	V.  Aufrechnung und Zurückbehaltung
	Der Kunde darf gegen unsere Forderungen aus diesem Vertrag nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen.

	VI.  Leistungszeit, Verzug, Erfüllungsort, Teilleistungen
	1.  Die Lieferfristen beginnen erst, wenn wir uns mit dem Kunden über sämtliche Einzelheiten der Ausführung und alle Bedingungen des Geschäfts geeinigt haben. Lieferfristen beginnen nicht vor Eingang der vom Kunden beizustellenden Materialien und Werk...
	2.  Verspätet sich unsere Leistung, so geraten wir dennoch nicht in Verzug, solange dies auf Umstände beruht, die wir bei billiger Weise zu erwartender Sorgfalt nicht voraussehen und verhüten konnten und durch zumutbaren Maßnahmen nicht überwinden kön...
	3.  Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen ist Nufringen.
	4.  Wir sind zu Teilleistungen berechtigt.

	VII.  Gefahrtragung, Versand und Entgegennahme
	1.  Die Gefahr geht gemäß den Bestimmungen der Incoterms 2020 für FCA am jeweiligen Ensinger Verladeort über. Dies gilt auch dann, wenn wir die Versendungskosten oder die Anfuhr übernehmen. Wir sind nicht verpflichtet, die Ware gegen Transportschäden ...
	2.  Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie Mängel aufweisen, vom Kunden unbeschadet seiner Rechte entgegenzunehmen.
	3.  Verpackung wird nach Maßgabe des Verpackungsgesetzes zurückgenommen; Verpackungen bei internationalen Lieferungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind davon ausgenommen und werden nicht zurückgenommen.

	VIII.  Transportschäden
	Der Kunde hat die durch Transport entstandenen Beschädigungen sowie Verluste unverzüglich anzuzeigen und die Sendung zur alsbaldigen Besichtigung unverändert liegen zu lassen. Dies gilt auch dann, wenn sich ein Transportschaden erst beim Auspacken der...

	IX.  Mängelrüge und Gewährleistung
	1.  Der Kunde kommt seinen Pflichten nach § 377 HGB nach.
	2.  Wir haften dafür, dass die Ware die vereinbarte Beschaffenheit hat. Als Beschaffenheit der Ware gilt nur die jeweilige Produktbeschreibung/Spezifikation wie vereinbart. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stehen wir insbesondere nicht dafür ein,...
	3.  Ist unsere Leistung bei Gefahrübergang mangelhaft, so erfüllen wir nach, und zwar nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache im Tausch gegen die mangelhaft gelieferte Sache. Ersetzte Teile werden unser ...
	4.  Ansprüche auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Abschn. X. und sind im Übrigen ausgeschlossen.

	X.  Schadensersatz und Verjährung
	1.  Soweit sich aus Individualabreden oder diesen Allgemeinen Lieferbedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anders ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzliche...
	2.  Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorsc...
	a)  für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
	b)  für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (d.h. einer Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner re...

	3.  Die sich aus Ziff. 1 und 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel ...
	4.  Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Handelt es sich bei der Wa...
	5.  Die Verjährungsfristen gem. Ziff. 4 gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) ...

	XI.  Rücktritt und Abtretung
	1.  Leisten wir trotz Fälligkeit nicht oder – mit Ausnahme eines Mangels unserer Lieferung oder Leistung – nicht vertragsgemäß, so kann der Kunde uns eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmen. Die Frist muss uns die Vollendung d...
	2.  Verschlechtern sich die Vermögensverhältnisse des Kunden wesentlich, wird gegen ihn Insolvenzantrag gestellt oder das Insolvenzverfahren eröffnet, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
	3.  Der Kunde kann seine Rechte aus diesem Vertrag ohne unsere Zustimmung nur an Versicherer abtreten und nur soweit diese für den vom Kunden geltend gemachten Schaden aufkommen. § 354 a HGB bleibt unberührt.

	XII.  Sicherung
	1.  Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Preises und aller sonstigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor.
	2.  Eine Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Kunden erfolgt unentgeltlich für uns, ohne dass wir hieraus verpflichtet werden; die neue Sache wird unser Eigentum. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Kunden gehörenden Waren erwerben wi...
	3.  Die aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde schon jetzt in Höhe des Wertes der Vorbehaltswarte mit allen Nebenrechten an uns ab. Entsprechendes gilt, wenn die Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandt...
	4.  Solange der Kunde seinen Verpflichtungen gegenüber uns nachkommt, ist er berechtigt, über die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang und unter Eigentumsvorbehalt zu verfügen, soweit die Forderungen nach Ziff. 3 wirksam übergehen. Außergewöhn...
	5.  Gerät der Kunde mit einer uns geschuldeten Zahlung länger als eine Woche in Verzug oder gerät er in Vermögensverfall, stellt er insbesondere seine Zahlungen ein, so werden unsere Forderungen sofort fällig und jeglicher Zahlungsaufschub endet. In d...
	6.  Wir verpflichten uns zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl, soweit der realisierbare Wert die Summe unserer Forderung aus der Geschäftsverbindung um mehr als 15 % übersteigt.
	7.  Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht des Landes, in dem sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung in diesem Land am nächsten kommende Sicherheit als vereinbart. Ist hiernac...

	XIII.  Schutzrechte
	Haben wir nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von beigestellten Teilen des Kunden zu leisten, so steht dieser dafür ein, dass hierdurch Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Der Kunde stellt uns von etwaigen Ansprüchen Drit...

	XIV.  Compliance, Datenschutz
	1.  Wir haben einen Verhaltenskodex, der im Internet auf unserer Homepage abrufbar ist. Wir sind nicht verpflichtet, darüber hinausgehende Compliance-Regelungen unserer Kunden einzuführen.
	2.  Der Kunde sichert zu, keine Handlungen oder Unterlassungen zu begehen, die unabhängig von der Beteiligungsform zu einer ordnungs- oder strafrechtlichen Ahndung, insbesondere wegen Korruption oder Verstoß gegen Kartell- und Wettbewerbsrecht, vom Ku...
	3.  Der Kunde verpflichtet sich, auf unser schriftliches Verlangen, über die vorgenannten Maßnahmen Auskunft zu erteilen, insbesondere über deren Inhalt und Umsetzungsstand. Hierzu wird der Kunde einen von uns zur Verfügung gestellten Fragebogen zu Zw...
	4.  Der Kunde wird uns unverzüglich über einen Verstoß oder über die Einleitung behördlicher Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes unterrichten. Darüber hinaus sind wir berechtigt, bei Hinweisen auf einen Verstoß durch den Kunden schriftlich Ausk...
	5.  Im Fall eines Verstoßes gegen eine der vorstehenden Regelungen sind wir berechtigt, vom Kunden die sofortige Unterlassung und die Erstattung aller durch den Verstoß bei uns entstandenen Schäden zu verlangen und / oder die Einzelvereinbarungen ohne...
	6.  Im Falle eines Verstoßes gegen Kartellrecht wie z. B. bei Preis-, Submissions-, Mengen-, Quoten-, Gebiets- oder Kundenabsprachen durch den Kunden, beträgt die Höhe des Schadensersatzes 15 % des Nettoumsatzes, der mit kartellbefangenen Produkten od...
	7.  Ensinger erhebt und speichert die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten des Kunden. Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden beachtet Ensinger die gesetzlichen Bestimmungen. Einzelheiten ergeben sich aus der Datenschutze...

	XV.  Geheimhaltung
	1.  Der Kunde wird die ihm von uns als geheimhaltungsbedürftig überlassenen Informationen wie etwa Zeichnungen, Unterlagen, Erkenntnisse, Muster, Fertigungsmittel, Modelle, Datenträger usw. geheim halten, Dritten nicht ohne unsere schriftliche Zustimm...
	2.  Wir behalten uns das Eigentum und alle sonstigen Rechte (z.B. Urheberrechte) an den von uns zur Verfügung gestellten Informationen vor. Vervielfältigungen dürfen nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung angefertigt werden. Die Vervielf...
	3.   Bei einem Verstoß gegen die Verpflichtungen aus diesem Abschnitt wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung sofort eine Vertragsstrafe in Höhe von € 25.000 fällig. Dem Kunden bleibt vorbehalten, die Angemessenheit der Höhe der Vertragsstrafe gericht...

	XVI.  Rechtswahl, Gerichtsstand, Vertragssprache
	1.  Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestim...
	2.  Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
	3.  Für alle Streitigkeiten, die sich mittelbar oder unmittelbar aus Vertragsverhältnissen ergeben, denen diese Allgemeinen Lieferbedingungen zugrunde liegen, ist Nufringen ausschließlicher Gerichtsstand. Für Klagen gegen den Kunden ist außerdem das G...
	4.  Die ladungsfähige Anschrift und die Anschrift von Ensinger für Beanstandungen und sonstige Willenserklärungen lautet:
	Ensinger GmbH,
	Rudolf-Diesel-Straße 8
	71154 Nufringen
	Deutschland
	Tel. +49 7032 819 0
	Fax +49 7032 819 100
	am@ensingerplastics.com
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	1.  Das im Ensinger Filament-Web-Shop präsentierte Warensortiment ist freibleibend und stellt lediglich eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar, Waren zu bestellen. Technische sowie sonstige Änderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbe...
	Aus diesem Warensortiment können Artikel ausgewählt, in einem Warenkorb vorgemerkt und bei Ensinger bestellt werden. Vor dem Absenden der Bestellung erhält der Kunde die Möglichkeit, sämtliche Angaben (z.B. Artikelbezeichnung, Artikelmenge, Name, Ansc...
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